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Stellungnahme 

1. Warum ist die ursprünglich für die Herbstferien 2016 vorgesehene Inbetriebnahme der 

Schulcontainer bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgt? 

 

Der Termin in den Herbstferien war der Wunschtermin, vorbehaltlich der Lieferfristen vom 

Containerhersteller. 

Die von den Firmen tatsächlich angebotenen Termine sind mit denen der Realisierung identisch. 

 

 

2. Werden gegen die Firma, die die Schulcontainer aufgestellt hat, Schadenersatzansprüche 

erhoben? 

Schadenersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden. 

 

3. Kann man den eventuell anfallenden Schadenersatz den Schulen für pädagogische Arbeit zur 

Verfügung stellen? 

 

Siehe Antwort 2. 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Siegl 
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